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VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an StudiumPlus, dem 
dualen Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittel-
hessen (THM) und des CompetenceCenters Duale Hochschul-
studien – StudiumPlus e. V. (CCD). Gemeinsam mit uns können 
Sie am Hauptsitz in Wetzlar oder unseren insgesamt sechs 
Außenstellen in Bad Hersfeld, Bad Vilbel, Bad Wildungen, 
Biedenkopf, Frankenberg und Limburg Nachwuchsfachkräfte 
qualifi zieren, die schon während des Studiums in Ihrem Unter-
nehmen intensive Praxiserfahrung sammeln. StudiumPlus ist 
der größte Anbieter dualer Studiengänge in Hessen und verfügt 
mehr als 20 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet. Unterstrichen 
wird dieser Erfolg mit den Auszeichnungen durch den Stifter-
verband für die Deutsche Wissenschaft 2006 und 2013 und dem 
„Duales Studium Hessen Award 2010“.

Mit seinen bedarfsorientierten dualen Studienangeboten ist Stu-
diumPlus ein wertvolles Instrument zur Nachwuchsförderung 
und -sicherung für Ihr Unternehmen, denn die Studierenden sind 
nach dem erfolgreichen Abschluss sofort in der Praxis einsetz-
bar. 95 Prozent unserer Studierenden absolvieren ihr Studium 
erfolgreich in der Regelstudienzeit. Ebenfalls 95 Prozent bleiben 
nach dem Abschluss bei ihrem Partnerunternehmen. Daran wird 
deutlich, dass sich das duale Studienprogramm von THM und 
CCD durch eine langfristige Bindung der Studierenden an die 
Partnerunternehmen über den Abschluss hinaus auszeichnet.

Die zahlreichen Projekte, die die Studierenden während der 
Praxisphasen in Ihrem Unternehmen bearbeiten und die von 
Professorinnen und Professoren der THM betreut werden, bieten 
eine wichtige Plattform für Wissenstransfer und fachlichen 
Austausch. StudiumPlus bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, die 
dualen Studienangebote durch Mitarbeit in verschiedenen 
Gremien oder als Dozent/in aktiv mitzugestalten.

Egal ob kleines Familienunternehmen oder Global Player 
– StudiumPlus eignet sich für jede Unternehmensgröße. Werden
Sie Teil unseres starken Netzwerks. Diese Broschüre gibt Ihnen
hierfür alle notwendigen Informationen an die Hand.

„Einzigartig ist bei StudiumPlus die enge Ver-
netzung mit der Praxis. Als duales Studienpro-
gramm sind wir immer ganz dicht an den aktu-
ellen Themen aus den Partnerunternehmen. 
Der Austausch mit der Wirtschaft bringt ständig 
neue Impulse, welche Themen in Zukunft wich-
tig werden.“

Prof. Dr. Jens Minnert
Leitender Direktor des Wissenschaftlichen 
Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH)

„StudiumPlus sichert den Fach- und Führungs-
kräftenachwuchs und stärkt die Innovationskraft der 
CCD-Partnerunternehmen. Es ist damit ein
wichtiger Garant für die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Wirtschaftsregion.“

Uwe Hainbach
Vorstandsvorsitzender CompetenceCenter Duale 
Hochschulsstudien – StudiumPlus e. V. (CCD)



KONTAKT & ANFAHRT

Campus Frankenberg

Campus Biedenkopf
Forum Kirchhain-StadtallendorfMarburg

THM-Standort Gießen

THM-Standort Friedberg

Campus Bad Hersfeld

Campus Limburg

Campus Bad Wildungen

Campus Wetzlar
THM-Standort Wetzlar

Campus Bad Vilbel

Frankfurt a.M.

Kassel

Wiesbaden

Die Wegbeschreibungen der 
jeweiligen Studienorte 

finden Sie unter:
www.studiumplus.de/
ueber-uns/standorte
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STUDIENANGEBOTE

Alle StudiumPlus-Studiengänge sind von der ZEvA in 
Hannover akkreditiert und somit international anerkannt.

Detaillierte Informationen zu 
unseren Studiengängen 
erhalten Sie hier:
www.studiumplus.de/duales-studium/
vor-dem-studium/studienangebot/

Bachelor

  Betriebswirtschaft (B.A.)
Mittelstandsmanagement (BIE | HEF | LIM | VIL | WIL | WZ) 
Logistikmanagement (HEF | WZ)   
Wirtschaftsinformatik (LIM | VIL | WIL | WZ) 
Krankenversicherungsmanagement (WZ)

  Ingenieurwesen Maschinenbau (B.Eng.)
  Allgemeiner Maschinenbau (BIE | FKB | HEF | LIM | WZ) 
  Formgebung (BIE)
  Kälte- und Klimatechnik (FKB | VIL)
  Hygiene Design (BIE)

  Ingenieurwesen  Elektrotechnik (B.Eng.)
 Allgemeine Elektrotechnik (FKB | HEF | LIM | WZ) 
Technische Informatik (WZ)

  Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)
 Maschinenbau (BIE | HEF | WZ) 
Elektrotechnik (WZ)   
Vertrieb (BIE | WZ)

  Bauingenieurwesen (B.Eng.)
 Baumanagement, Konstruktion und Infrastruktur 
(HEF | WZ)
 Technische Gebäudeausrüstung (VIL)

  Softwaretechnologie (B.Sc.)
  Data Science (FKB | VIL | WZ)
  IT-Security (FKB | VIL | WZ)
   Softwareentwicklung (FKB | VIL | WZ)

Master

  Future Skills und Innovation (M.Sc.)
(Studienort unabhängig)

  Prozessmanagement (M.Sc.)
  Steuerung von Geschäftsprozessen (FKB | WZ)
  Technische Prozesse (WZ)

  Systems Engineering (M.Eng.)
 Maschinenbau (FKB | WZ)
Elektrotechnik (FKB | WZ)

  Technischer Vertrieb (M.Eng.)
(WZ)

Studienorte:
WZ = Wetzlar
HEF = Bad Hersfeld
VIL = Bad Vilbel
WIL = Bad Wildungen
BIE = Biedenkopf
FKB = Frankenberg (Eder)
LIM = Limburg
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Hochschule Unternehmen

Betreibt

Wissenschaftliches Zentrum
Duales Hochschulstudium (ZDH)

CompetenceCenter
Duale Hochschulstudien – StudiumPlus e.V. (CCD)

IHK-Verbund
Mittelhessen

Entsenden Vertreter
in das CCD

Kooperationsvertrag

Beruft auf Vorschlag 
des ZDH Hochschulvertreter

in das Kuratorium

Beruft Unterneh-
mensvertreter in 
das Kuratorium

Immatrikuliert sich Schließt Vertrag ab

StudiumPlus

Kuratorium

Studierende(r)

Verträge, Finanztransaktionen,
Operative Abwicklung

STUDIUMPLUS
START IN EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT

Für den Aufbau, die Durchführung und die Weiterentwicklung des 
StudiumPlus-Angebotes ist das Wissenschaftliche Zentrum 
Duales Hoch schulstudium (ZDH) zuständig.

Das CompetenceCenter Duale Hochschulsstudien – StudiumPlus 
e. V. (CCD) ist in Kooperation mit dem IHK-Verbund Mittelhessen,
unter Federführung der IHK Lahn-Dill, der Wirtschaftsverein der
Partnerunternehmen, in denen die Studierenden angestellt sind
und ihre Praxisphasen absolvieren.

Das Kuratorium ist die Schnittstelle zwischen Unternehmen 
und THM. Darin werden Studieninhalte optimiert sowie Theorie 
und Praxis aufeinander abgestimmt. So gibt das Kuratorium 
beispielsweise Empfehlungen zur Entwicklungsplanung dualer 
Studiengänge oder zur Studiengangsplanung und Bildung von 
Schwerpunkten in Forschung und Lehre. Außerdem fördert es 
die Nutzung wissenschaftlicher und aus der betrieblichen Praxis 
gewonnener Erkenntnisse. Das Gremium ist zur einen Hälfte 
mit Unternehmensvertretern und zur anderen Hälfte mit Hoch-
schulvertretern besetzt. Die jährliche Vollversammlung des 
CCD bestimmt dabei die Mitglieder, die die Unternehmensseite 
repräsentieren.

Die studiengangsbezogenen Fachkuratorien unterstützen das 
Kuratorium insbesondere in den Bereichen Entwicklungsplanung 
dualer Studiengänge, Evaluations- und Qualitätssicherungsver-
fahren, Studiengangsplanung (Fachrichtungen, Schwerpunkte 
und Module) sowie Wissens- und Technologietransfer.

Auch der Vorstand des CCD setzt sich aus Mitgliedern aus Wirt-
schaft und Politik zusammen. Damit ist sichergestellt, dass eine 
Verknüpfung von Theorie und Praxis auf allen Ebenen stattfi n-
det. Über Marketing- und PR-Aktivitäten erhöht das CCD den 
Bekanntheitsgrad von StudiumPlus bei den Unternehmen der 
Region und gewinnt – auch überregional – Studierende für die 
dualen StudiumPlus-Studiengänge.

Perfekt organisiert
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UNSER LEITBILD

  Wir setzen in Zeiten neuer Technologien auf persönliche Begegnung:
 Intensiver persönlicher Austausch und individuelle Begleitung in Hochschule und 
Unternehmen sind Eckpfeiler unserer Bildungsangebote im dualen Studium und der 
Weiterbildung.

  Wir stellen persönlichen Studienerfolg in den Mittelpunkt:
 Mit hochwertiger Infrastruktur, kleinen Lerngruppen und breitem Unterstützungsangebot 
schaffen wir ein optimales Lernumfeld für den erfolgreichen Studienverlauf.

  Wir fördern aktive Persönlichkeitsentwicklung:
 Durch eine ganzheitlich ausgerichtete, werteorientierte Lehre und Vermittlung von 
Sozialkompetenz bilden wir verantwortlich handelnde Persönlichkeiten aus.

  Wir setzen Qualitätsmaßstäbe:
 Die fachliche Kompetenz, die internationale Erfahrung und das persönliche Engage-
ment aller Beteiligten sorgen nachhaltig für höchste Qualitätsstandards innerhalb 
unseres akademisch-betrieblichen Netzwerkes.

  Wir leben Professionalität und Verantwortung:
 Wir setzen auf konsequente Umsetzung von theoretisch erworbenem Wissen in die 
Praxis. Hohe Lernmotivation und Leistungsbereitschaft tragen zum Erfolg unserer 
Bildungsangebote bei.

  Wir erkennen heute die Chancen von morgen:
 In einem von Wachstum und Dynamik geprägten Umfeld verstehen wir Veränderungen 
als Chance und gehen professionell und zukunftsorientiert mit Herausforderungen um.

Wir agieren Hand in Hand:
 Die enge Kooperation mit unseren Partnerunternehmen gewährleistet die bestmögliche 
Verbindung zwischen akademischen Studieninhalten und betrieblichem Know-how.

Wir bauen Brücken zwischen Theorie und Praxis:
 Unsere Lehrenden sind Experten aus Hochschule und Praxis. Sie vermitteln aktuelles 
Wissen, das auf stetig wachsende Qualifi zierungsanforderungen der Wirtschaft und 
des Arbeitsmarktes abgestimmt ist.

Wir sind Impulsgeber für unser Netzwerk:
 Die hervorragende Vernetzung mit unseren Partnerunternehmen und öffentlichen 
Einrichtungen fördert an unseren Studienorten den Wissenstransfer und macht unsere 
mehrfach ausgezeichneten Bildungsangebote zu einem Innovationsmotor.

PERSÖNLICH.

PROFESSIONELL.

PRAXISNAH.
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DAS „PLUS“ FÜR STUDIERENDE

 Heimatnahe & praxisnahe Hochschulausbildung
 Kleine Gruppen & individuelle Betreuung
 Innovative Lehr- und Lernmethoden
 Coaching, Mentoring und Tutorien
 Hohe Erfolgsquote / Regelstudienzeit
 Angemessene Vergütung
 Hervorragender Karrierestart

DAS PLUS BEI STUDIUMPLUS

Studierende profi tieren
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DAS „PLUS“ FÜR UNTERNEHMEN

 Rascher Praxiseinsatz
 Nachhaltige Studienangebote
 Entwicklung und Bindung von Nachwuchskräften
 Zugang zu guten Schulabsolventen*innen
 Praxisphasenbetreuung durch Professoren
 Plattform für Wissenstransfer und Forschungsprojekte
 Strukturiertes Unternehmensnetzwerk

Unternehmen profi tieren
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UNTERNEHMEN/INSTITUTIONEN

Passives Mitglied werden

Sie HABEN eine/n 
Studierende/n

Sie SUCHEN eine/n 
Studierende/n

  eigene Bewerber/innen
  Akquise mithilfe von StudiumPlus

Aktives Mitglied werden

Sie möchten STUDIUMPLUS
unterstützen

Sie möchten eine/n 
Studierende/n ANMELDEN

WERDEN SIE TEIL EINES STARKEN NETZWERKS

PROFITIEREN SIE VON UNSEREM STARKEN NETZWERK

Austausch mit 
CCD-

Partnerunternehmen

Sicherung
qualifi zierter

Nachwuchskräfte

Entsendung
von Dozierenden

Aktive Mitgestaltung
an der Hochschule 
über Gremien- und

Ausschussarbeit

Eine Übersicht unseres Netzwerkes von über 
1.000 Partnerunternehmen finden Sie hier:
www.studiumplus.de/unternehmen/
unsere-partnerunternehmen/

  Beitrittserkärung (S. 12) 
Rahmenvertrag (S. 13)   
Anmeldung (S. 16) 

  Beitrittserkärung (S. 12) 
Rahmenvertrag (S. 13)   
Anmeldung (S. 16)

  Beitrittserkärung (S. 12) ausfüllen
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StudiumPlus ist ein innovatives duales Studienkonzept. Das 
Markenzeichen ist eine in Deutschland bisher einzigartige Ver-
zahnung von Theorie (Studium) und Praxis (Beruf). Die Studie-
renden sind an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) 
immatrikuliert und gleichzeitig in Ihrem Unternehmen ange-
stellt. Dabei kann sich Ihr Unternehmen bzw. Ihre Institution als 
aktives oder passives Mitglied engagieren.

Passive Mitglieder unterstützen StudiumPlus durch einen Jahres-
beitrag. In diesem Fall profi tieren Sie von den neuesten Erkennt-
nissen anwendungsorientierter Forschung, die wir Ihnen in 
verschiedenen Fachvorträgen zu aktuellen Themen präsentie-
ren. Hinzu kommen effi ziente Marketing-Vorteile, beispielsweise 
wird Ihre Institution auf der Internetseite von StudiumPlus sowie 
in verschiedenen Publikationen als Partner aufgeführt.

Als aktives Mitglied profi tieren Sie durch die Qualifi zierung von 
Nachwuchskräften auf Hochschulebene und sichern sich dadurch 
hochqualifi zierte und praxisbewährte Fach- und Führungskräfte. 

Im Kreise angesehener Unternehmen, Verbände und Organi-
sationen fördern Sie so die regionale Bildungslandschaft.

Am Ende des dualen Studiums stehen Ihrem Unternehmen junge, 
motivierte sowie hochqualifi zierte Fach- und Führungskräfte zur 
Verfügung. Neben der fundierten wissenschaftlichen Ausbildung 
an der THM steht die Praxis im Unternehmen. Dadurch haben 
die Studierenden die Gelegenheit, frisch erworbenes Wissen sofort 
praktisch zu erproben. Da die StudiumPlus-Studierenden in den 
Praxisphasen bereits in unternehmensspezifi sche Projekte ein-
gebunden sind, können sie nach dem Studium gleich zentrale 
Aufgaben übernehmen. Damit ist StudiumPlus ein solides, erfolg-
reiches und kosteneffektives Instrument der Nachwuchsför-
derung und -sicherung.

Die aktuelle Beitrittserklärung fi nden Sie auf unserer Homepage 
im Downloadbereich unter „Informationsmappe für Unternehmen“.

Mitglied werden

Die aktuelle Beitrittserklärung 
finden Sie hier:
www.studiumplus.de/ueber-uns/downloads/

VOR DEM STUDIENSTART
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Muster: Beitrittserklärung
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Muster: Rahmenvertrag

MUSTER

MUSTER: Rahmenvertrag

Wetzlar, den 18. Juni 2001, 
zuletzt geändert am 28.11.2017

1. Die Firma schließt mit zulassungsberechtigten Studieninteressierten einen Vertrag über das
Studium in den dualen Studiengängen “Duales Hochschulstudium – StudiumPlus“.

7

VOR DEM STUDIENSTART

§ 2 Studienvertrag und Mitwirkung der Firma

RAHMENVERTRAG

über die Teilnahme an den 
Bachelor- und Master-Studiengängen „Duales Hochschulstudium– StudiumPlus“ 

des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH) 
der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) 

zwischen

dem “CompetenceCenter Duale Hochschulstudien – StudiumPlus e.V.“ 
(im nachfolgend „CCD“ genannt) 

und der 

_________________________________________

(im nachfolgend „Firma“ genannt)

Präambel

Die Studiengänge „Duales Hochschulstudium – StudiumPlus“, die den Gegenstand der zwischen den 
Vertragspartnern vereinbarten Zusammenarbeit bilden, stellen einen Beitrag zur Innovation des 
Hochschulstudiums dar. Ihre Bedeutung liegt in der Verbindung von Hochschulstudium und 
Berufspraxis, die es Studienberechtigten ermöglicht, ihre praktische Qualifizierung in Beruf und 
Hochschulstudium zu integrieren. Von der Integration ist zu erwarten, dass sie sowohl dem Studium 
als auch der Berufstätigkeit Impulse gibt. 

§ 1 Zusammenarbeit

Die Vertragspartner arbeiten gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Zentrum Duales 
Hochschulstudium (ZDH) der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) auf dem Gebiet der 
Dualen Hochschulstudien von Studierenden zusammen. Die Praxiszeiten (Praxisphasen und 
Projektstudium im Bereich Bachelor und Projektphasen im Bereich Master) verbringen die 
Studierenden in der Firma. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule (ZDH) und dem CCD ergibt sich aus der zwischen 
diesen Parteien geschlossenen Vereinbarung. Die Hochschule (ZDH) gewährleistet insbesondere die 
Bereitstellung des für die Studiengänge erforderlichen Studienangebots außerhalb der Praxiszeiten 
entsprechend den Bestimmungen der Prüfungsordnungen. 
Die Hochschule (ZDH) wirkt in den Praxiszeiten insbesondere bei der Festlegung der Ziele der 
Projekte sowie durch die Betreuung in der Firma sowie bei den projektbegleitenden Vorlesungen 
durch Mitglieder des Lehrpersonals mit.



14

VOR DEM STUDIENSTART

Alle dualen Bachelor-Studiengänge von StudiumPlus starten zum 
Wintersemester. Der Zeitplan vom Beginn der Studierendenakquise 
bis zum Start der Vorlesung sieht idealerweise wie folgt aus:

  Im Herbst des Vorjahres: Beginn der Akquise
  Juni / Juli: Anmeldung StudiumPlus
   Anmeldeschluss Bachelor: 15. Juli
Anmeldeschluss Master: 28. Februar

  Ab August: Beginn der betrieblichen Vorphase im Unternehmen 
(nur im Bereich Bachelor)
August: Immatrikulation THM
  September: diverse Informationsveranstaltungen von
StudiumPlus

  Ab Oktober: Beginn der Vorlesungen

Bei der Studierendenakquise unterstützt StudiumPlus Sie gerne, 
indem Sie offene Stellen auf unserer Internetseite platzieren können.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Sie das StudiumPlus-
Team auf Messen, bei Präsentationen oder zu den Hochschul-
informationstagen begleiten und in diesem Rahmen auf ein 
duales Studium in Ihrem Unternehmen bzw. bei Ihrer Institution 
aufmerksam machen.

Studierende müssen folgende Voraussetzungen für ein Bachelor-
Studium mitbringen:

 Allgemeine Hochschulreife
 Fachgebundene Hochschulreife
 Eine vom Hessischen Kultusministerium als der Fachhoch-
schulreife gleichwertig anerkannte Vorbildung
 Fachhochschulreife
 Eine erfolgreich abgelegte Hochschulzugangsprüfung für be-
rufl ich Qualifi zierte
 Das Meisterprüfungszeugnis
 Abschluss der berufl ichen Aufstiegsfortbildung
 Abschluss an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien 
in Verbindung mit einer Berufsausbildung
 Mittlerer Schulabschluss in Verbindung mit einer abgeschlos-
senen, qualifi zierten 3-jährigen Berufsausbildung (Abschluss 
nach dem 01.01.2011) mit einer Abschlussnote von 2,5 oder 
besser
 Ein Studienvertrag mit Ihrer Unternehmung oder Ihrer Institution, 
welche Mitglied im CCD ist (Mustervertrag siehe Seite 19). 
 Hinweis: Bei Studieninteressierten, die ihre Hochschulzu-
gangsberechtigung im Ausland erworben haben, ist zusätzlich 
zwingend eine Anmeldung über uni-assist (www.uni-assist.de) 
notwendig! Dort erfolgt eine Überprüfung, ob die Hochschul-
zugangsberechtigung und der Sprachnachweis den Anforde-
rungen einer Immatrikulation entsprechen.

Auswahl des Studierenden

Der Weg zum Studium

Studierendenakquise

  Akquise über verschie-
dene Kanäle (eigene 
oder mithilfe von 
StudiumPlus)
Eintritt in das CCD

  Vertragsabschluss mit 
dual Studierenden

1 Jahr vor 
Schulabschluss März bis Juli August OktoberSeptember

Anmeldung 
Bachelor-
Studiengang

Anmeldung 
Master-Studiengang

Informations-
veranstaltungen 
StudiumPlus

 Kennenlernen 
des Studien-
ortes
 Erhalt Semes-
terticket
Brückenkurse

Immatrikulation
an der THM durch 
Studierenden

 Hochschulzugangs-
berechtigung

  Semesterbeitrag
  ggf. Sprachnach-
weis einreichen

Kennenlernphase im 
Unternehmen

Beginn
Vorlesungen

Anmeldeschluss 
Bachelor 15. Juli

Anmeldeschluss 
Master 01. März

Informationen und Ansprechpartner 
zu den freien Studienplätzen finden 
Sie unter: www.studiumplus.de/
duales-studium/vor-dem-studium/
freie-studienplaetze/
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Sie haben sich für einen Bewerber bzw. eine Bewerberin entschie-
den? Dann können Sie nun die betreffende Person mithilfe unserer 
Anmeldeformulare im Bereich Bachelor oder Master anmelden. 
Auf dem entsprechenden Anmeldeformular vermerken Sie die Daten 
der Studentin bzw. des Studenten und Ihres Unternehmens bzw. 
Ihrer Institution sowie den Studiengang, die Fachrichtung und den 
Standort, an dem das Studium absolviert werden soll. Das Anmelde-
formular fi nden Sie auf unserer Internetseite im Downloadbereich.

Im Folgenden und auf unserer Homepage fi nden Sie zudem 
ein Muster, wie ein Vertrag zwischen Ihrer Unternehmung bzw. 
Institution und dem/der Bachelor-Studierenden aussehen könnte.

Vergütung im Mustervertrag unter §4:
 Eine Vergütung für die Studierenden sollte sich an dem zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden BAföG-Höchstsatz 
(Stand November 2022: 934 Euro netto) orientieren.

Studierende müssen folgende Voraussetzungen für ein Master-
Studium mitbringen:

  Ein berufsqualifi zierter akademischer Abschluss mit wirtschafts- 
oder ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung (Universität, 
Fachhochschule, Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
oder Bachelor einer Berufsakademie). Die jeweiligen Voraus-
setzungen unterscheiden sich je nach Studiengang.

  Ein Studienvertrag mit Ihrer Unternehmung oder Ihrer Institution, 
welche Mitglied im CCD ist. Da Studierende im Master-Studium 
in sehr unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden, sind in-
dividuelle Verträge zu vereinbaren.

  Die Masterstudiengänge starten im Sommersemester.

Sozialversicherungspfl icht:
 Seit dem 1. Januar 2012 haben dual Studierende in der Sozial-
versicherung denselben Status wie Auszubildende. Siehe Bun-
desgesetzblatt vom 29. Dezember 2011, Teil I Nr. 71, S. 3057ff.

Mindestlohn:
 Der Mindestlohn gilt nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 des MiLoG 
nicht für dual Studierende.

 Urlaubsverteilung im Mustervertrag unter §10:
 Grundsätzlich richtet sich die Dauer des Urlaubs nach den 
tarifl ichen bzw. betrieblichen Regelungen. Die Verteilung der 
betrieblichen sowie der während der Vorlesungszeiten zu 
gewährenden Urlaubstage erfolgt auf der Grundlage des 
Studienplans.

Anmeldung von Studierenden

Kosten für ihr Unternehmen

Jährlicher Mitgliedsbeitrag an das CCD

bis 250 Beschäftigte 100 EUR
251 bis 1.000 Beschäftigte 250 EUR
mehr als 1.000 Beschäftigte 500 EUR 

pro Monat und Studierenden

Bachelor 270 EUR *
Master 360 EUR *

Angemessene monatliche Vergütung an die Studierenden

Die Kosten für Unternehmen bestehen damit aus drei Positionen:
  Der jährliche Mitgliedsbeitrag liegt zwischen 100 €  und 500 €  je nach Größe des Unternehmens 
  Pro Monat und Studierenden ein Studienbeitrag, abhängig von dem zu erwerbenden Studienabschluss
  Die monatliche Vergütung eines Studierenden

* Die Beiträge sind zzgl. USt anzusehen
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VOR DEM STUDIENSTART

Muster: Anmeldeformular

(n)

MUSTER(n)

P

MUSTERP

MUSTER
In Deutschland erw

MUSTER
In Deutschland erw sberechtigung (Schulabschluss)

MUSTER
sberechtigung (Schulabschluss)
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Muster: Mustervertrag für Unternehmen & Studierende (Bachelor-Studiengänge)
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VOR DEM STUDIENSTART

* (ausgehend von einem Urlaubsanspruch von 30 Tagen im Jahr)

Empfehlung zur Urlaubsverteilung (Bachelor-Studiengänge)*

Empfehlung zur Urlaubsverteilung (Master-Studiengänge)

Anzahl der 
Monate

Urlaubstage (pro 
Monat 2,5 Tage)

Urlaubstage im Unternehmen 
bezogen auf das Kalenderjahr

1. Studienjahr
1. Jahr
(01.08. – 31.12.)
6 Tage

Unternehmen August – Anfang Oktober 2,25 6

Unternehmen Anfang Februar – Mitte April 2,25 6

2. Jahr
(01.01. – 31.12.)
12 Tage

2. Studienjahr

Unternehmen August – Anfang Oktober 2,25 6

Unternehmen Anfang Februar – Mai 3,75 9

3. Jahr
(01.01. – 31.12.)
9 Tage3. Studienjahr

von der Hochschule festgelegte Sommerpause von 15 Tagen zw. Juli und September 
Unternehmen gewährt 9 Tage (der Urlaub aus Februar-Mai) und Hochschule 6 Tage

Unternehmen Anfang Februar – Juli 5,75 14

4. Jahr
(01.01. – 31.12.)
20 Tage

4. Studienjahr

Unternehmen August – Mitte Oktober 2,5 6

Unternehmen Januar 1 3 5. Jahr
(01.01. – 31.12.)
3 Tage

Summe 19,75 50 50

Der Urlaubsanspruch der Master-Studierenden richtet sich nach 
dem im Studien- und Arbeitsvertrag vereinbarten Umfang der 
Stelle im Unternehmen.
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WÄHREND DES STUDIUMS

Grundlage des StudiumPlus-Konzeptes ist die enge Verzahnung 
von Theorie und Praxis. StudiumPlus setzt auf eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Hochschule, Partnerunternehmen und Do-
zierenden aus der Praxis.

Für unsere Lehre ergeben sich daraus folgende Vorteile:

  Lehrmethode: Wir arbeiten in sogenannten Lehrtandems. 
Ein Professor/eine Professorin der Hochschule und ein Dozent/
eine Dozentin aus der Praxis arbeiten als Vorlesungsteam eng 
zusammen. Hierdurch wird eine sehr praxisnahe und effi ziente 
Abstimmung der Lehrinhalte sichergestellt.

  Fachwissen: Die Lehrveranstaltungen orientieren sich an den 
Lernzielen des Curriculums, welche aktuell und anwendungs-
orientiert sind. Die Lehrinhalte fi nden Sie in den Modulhand-
büchern der jeweiligen Studiengänge. Hier erhalten Sie zu je-
dem Studienmodul eine detaillierte Beschreibung.

  Persönlichkeitsentwicklung: Das Studium vermittelt nicht nur 
Fachwissen, sondern rückt auch die Persönlichkeitsentwick-
lung in den Fokus: Unternehmensethik, soziale Kompetenz und 
Etikette wurden bewusst in die Studiengänge aufgenommen.

  Rechtliche Rahmenbedingungen: Diese sind für unsere Studien-
gänge in den allgemeinen und den fachspezifi schen Bestim-
mungen der Prüfungsordnungen enthalten.

  Qualität der Lehre: Die hohe Qualität unserer akkreditierten 
Bachelor- und Master-Studiengänge wird durch Evaluationen 
sichergestellt. Regelmäßig werden Studierende, Lehrende, 
Alumni und Unternehmen befragt und entsprechende Maß-
nahmen aus den Ergebnissen abgeleitet, um den Studiener-
folg sicher zu stellen.

Einen ersten Überblick über die gelehrten Inhalte erhalten Sie 
über die Currciula unserer Studiengänge auf unserer Homepage. 
Hier fi nden Sie auch weitere Informationen zu den Studiengängen, 
Prüfungsordnungen, etc. zum Download.

Theoriephasen

Weitere Informationen finden 
Sie unter:
www.studiumplus.de/
duales-studium/vor-dem-studium/
studienangebot/
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Ein wichtiger Bestandteil des dualen Studiums ist das Sammeln 
von Praxiserfahrung im Partnerunternehmen bereits während 
der Studienzeit. Hier sind die sogenannten Praxisphasen und das 
Projektstudium in den Bachelor-Studiengängen mit den Lehr-
inhalten des Studiums eng verknüpft.

Das Gleiche gilt für die Projektphasen in den Master-Studien-
gängen.

Ziele der Praxisphasen, des Projektstudiums und der Projekt-
phasen sind:

  Vertiefung der theoretischen Inhalte zur Berücksichtigung 
unternehmensspezifi scher Besonderheiten

  Praktische Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse auf die 
konkreten Erfordernisse im eigenen Unternehmen

  Einarbeitung in spätere Aufgabengebiete sowie intensive 
Praxiserfahrung im Unternehmen

Inhaltlicher Ablauf der Praxisphasen (Bachelor-Studiengänge)
Nach dem ersten, zweiten und dritten Semester fi ndet jeweils 
eine Praxisphase statt. Im Anschluss an das vierte Semester bie-
tet das fünfte Semester die Möglichkeit zur individuellen fach-
lichen Schwerpunktsetzung oder für ein Auslandssemester. Im 
Anschluss an das fünfte Semester folgt das Projektstudium, wel-
ches sich über das komplette sechste Semester erstreckt. Abge-
sehen von zweitägigen Theoriemodulen bei StudiumPlus sind die 
Studierenden in ihrem Partnerunternehmen tätig. 

Die Studierenden erhalten eine konkrete Aufgabenstellung für 
ihr Praxisphasenprojekt, das in Abstimmung mit dem Partner-
unternehmen ausgewählt wird. Die Projekte der Studierenden 
werden gemeinsam, d. h. seitens der Hochschule durch einen 
Professor / eine Professorin und seitens des Unternehmens 
durch einen verantwortlichen Mitarbeiter / eine verantwortliche 
Mitarbeiterin betreut und bewertet. Zum Abschluss der Praxis-
phase, werden von den Studierenden ein Bericht und teilweise 
eine Präsentation erstellt.

Praxisphasen, Projektstudium und Projektphasen

Zeitlicher Ablauf der Bachelor-Studiengänge

WÄHREND DES STUDIUMS

DezemberAugust OktoberJuniAprilFebruar

Kolloquium

NovemberSeptemberJuliMaiMärzJanuar

7. Semester

4. Semester3. Praxisphase3. Semester 5. Semester 
(Vertiefungs- / Wahlmodule)

2. Semester 2. Praxisphase1. Praxisphase1. Semester 3. Semester

Kennenlernphase 1. Semester

6. Semester | Projektstudium | Praxisteil Thesis

Thesis

7. Semester
Blockmodule | Case Studies

4 x 2-
Tagesmodule

Kolloquium

5. Semester 
(Vertiefungs- /
Wahlmodule)

Unternehmen Hochschule Auslandssemester (optional)

Kolloquium

29



Zeitlicher Ablauf der Master-Studiengänge

Viele Studierende wünschen sich, ein Studiensemester oder 
ein Praktikum im Ausland zu verbringen. StudiumPlus bietet 
im Rahmen der dualen Bachelor-Studiengänge verschiedene 
Möglichkeiten, einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt zu 
integrieren:

  Praxiserfahrungen im Ausland
 In Absprache mit dem Unternehmen können Praxisphasen 
und/oder das Projektstudium des Bachelor-Studiums im Aus-
land absolviert werden.

 International Summer School (Intensivkurs im Sommer)
 An vielen Partnerhochschulen gibt es im Sommer interessante 
Bildungsangebote, sogenannte Summer Schools. Da zu dieser 
Zeit eine Praxisphase im Unternehmen stattfi ndet, muss vor 
der Teilnahme eine Regelung mit dem Unternehmen und dem 
Praxisphasenbetreuer gefunden werden.

  Auslandssemester
 Um ein Auslandssemester zu absolvieren, ist die Zustimmung 
des Partnerunternehmens notwendig. Am besten eignet sich 
in den meisten Bachelor-Studiengängen das 5. Semester um in-
ternationale Erfahrungen an ausländischen Hochschulen zu 
sammeln, da die Studierenden zu diesem Zeitpunkt bereits 

International

über gute Kenntnisse im Studienfach sowie über praktische 
Erfahrungen verfügen.

  European Industrial Experience Mittelhessen (EIEM)
 Wenn sich Ihr Unternehmen bzw. Ihre Institution für die Inter-
nationalisierung von StudiumPlus einsetzen möchte, empfeh-
len wir Ihnen das Programm European Industrial Experience 
Mittelhessen (EIEM). Im Rahmen des Programms absolvieren 
Studierende aus dem Ausland ein dreimonatiges Praktikum 
in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Institution. Damit tragen Sie 
aktiv zur Internationalisierung von StudiumPlus bei, da den 
Studierenden von StudiumPlus somit mehr feste Austausch-
plätze für ein Auslandssemester an internationalen Partner-
hochschulen zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen fi nden Sie auch auf unserer Internetseite 
unter „International“.

In den dualen Master-Studiengängen werden die Theoriepha-
sen in der Regel in dreitägige Blöcke gegliedert, die meist 
donnerstags bis samstags stattfi nden. Die Projektphasen 
werden zusätzlich während der Vorlesungszeit semesterüber-
greifend durchgeführt. Parallel zum ersten Semester fi ndet 

die erste Projektphase statt. Die zweite Projektphase umfasst 
das gesamte zweite Semester. Im dritten Semester wird neben 
den letzten beiden Modulen die praxisnahe Master-Thesis 
erstellt, welche mit dem Kolloquium abschließt.

Hochschule UnternehmenSemester

2 Blöcke à 3 Tage Masterthesis + Kolloquium 2 Blöcke à 3 Tage

pro Monat 2 Blöcke à 3 Tage1 1. Projektphase

pro Monat 2 Blöcke à 3 Tage2

3

2. Projektphase

Weitere Informationen finden 
Sie unter:
www.studiumplus.de/international/
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ANHANG

STUDIUMPLUS
FÜR IHREN START BEI STUDIUMPLUS

Nachfolgend fi nden Sie die Satzung des CCD, die Beitragsord-
nung sowie den Kooperationsvertrag zwischen der THM, dem 
CCD und dem IHK-Verbund Mittelhessen.
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Wetzlar, den 18. Juni 2001, 
zuletzt geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 29.06.2022 

SATZUNG 
des „CompetenceCenter Duale Hochschulstudien – StudiumPlus e.V.“ (CCD) 

§ 1 Verein

1. Der Verein führt den Namen:

“CompetenceCenter Duale Hochschulstudien – StudiumPlus e.V.“ (CCD). 

2. Er hat seinen Sitz in Wetzlar.

3. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

§ 2 Vereinszweck

1. Aufgabe des Vereins ist die Förderung der praxisnahen wissenschaftlichen Ausbildung mit dem Ziel 
eines Hochschulabschlusses und der praxisnahen Weiterbildung. Dieses Ziel erreicht der Verein
insbesondere durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen zur Einrichtung und
Durchführung dualer Studiengänge und Weiterbildungsangebote.  Das CCD ist u.a. gemeinsam mit 
der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und dem Wissenschaftlichen Zentrum Duales
Hochschulstudium (ZDH) für das duale Studium „StudiumPlus“ verantwortlich.

Insbesondere betreibt der Verein:

 die Anwerbung von Mitgliedern, die Studierende für das duale Studium „StudiumPlus“ entsen- 
den.

 die Einwerbung und Verwaltung von Mitteln zur Förderung und Durchführung von Lehrveran- 
staltungen, soweit diese vom Kuratorium (vgl. § 11) befürwortet und von dem Kooperations- 
partner Technische Hochschule Mittelhessen (THM) nicht im Regelstudium abgedeckt werden.

 die Bewilligung von Mitteln zur Förderung bestimmter wissenschaftlicher Aufgaben und Aufga- 
ben in der Lehre.

 die Anmietung und Ausstattung von Räumen im Rahmen der dualen Studiengänge „Studi- 
umPlus“.

2. Die erforderlichen Geldmittel werden durch regelmäßige Jahresbeiträge der Mitglieder,
Studienbeiträge, Spenden und besondere freiwillige Beiträge bzw. Umlagen aufgebracht.

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sons- 
tigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins können werden:
 juristische Personen, Einzelunternehmen, Personengesellschaften
 in Ausnahmefällen: natürliche Personen

Die Aufnahme ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Beitritt ist wirksam, wenn ihn der 
Vorstand nicht innerhalb eines Monats nach Zugang schriftlich ablehnt. 

2. Die Mitgliedschaft endet
 durch schriftliche, an den Vorsitzenden zu richtende Austrittserklärung. Sie kann jedoch nur mit 

einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres ausgesprochen werden,
 durch den Tod der natürlichen Person bzw. das Erlöschen der juristischen Person,
 wenn ein Mitglied die Interessen des Vereins schädigt, durch Beschluss des Vorstands mit

Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen.
Der Bescheid über den Ausschluss erfolgt schriftlich. Gegen den Beschluss kann binnen einem 
Monat nach Zugang des Bescheids Beschwerde eingelegt werden. Über die Beschwerde ent- 
scheidet die Mitgliederversammlung. Bis zur Entscheidung ruhen die Rechte des Mitglieds,

 durch Auflösung des Vereins.

§ 4 Beiträge

Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge. 

Bei der Aufnahme in den Verein kann eine Aufnahmegebühr erhoben werden. 

Außerdem werden Studienbeiträge für die Entsendung von Studierenden zum Studium bei StudiumPlus 
erhoben. 

Einzelheiten werden in der Beitragsordnung geregelt, die von der Mitgliederversammlung beschlossen 
wird. Die Beitragsordnung gilt jeweils bis zum Ablauf des der Beschlussfassung folgenden Kalenderjah- 
res. Fasst die Mitgliederversammlung keinen neuen Beschluss, verlängert die Wirksamkeit sich jeweils 
um ein weiteres Jahr. 

Bei Bedarf kann von der Mitgliederversammlung eine Umlage festgesetzt werden. 

Die Mitglieder sollten am Beitragseinzugsverfahren teilnehmen. 

§ 5 Organe des Vereins, Kuratorium

Die Angelegenheiten des Vereins besorgen 
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand,
c) die Geschäftsführung und
d) das Kuratorium.

§ 6 Mitgliederversammlung

Ordentliche Mitgliederversammlungen finden einmal in jedem Jahr, vorzugsweise in der ersten Hälfte 
des Kalenderjahres statt. 

Der Vorstand lädt, unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung, mit einer Frist von zwei Wochen zu 
Mitgliederversammlungen in Textform an die letzte vom Mitglied dem Vorstand mitgeteilte E-Mail-Ad- 
resse bzw. auf begründetes Verlangen des Mitglieds per einfachem Brief postalisch. Für die ordnungs- 
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gemäße Einladung genügt jeweils die Absendung der E-Mail bzw. des Briefes. Die Mitgliederversamm- 
lung erfolgt entweder in Präsenz oder virtuell (Onlineverfahren) in einem nur für Mitglieder mit ihren 
Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort zugänglichen Chat-Raum. 

Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die aktuelle Versammlung gültige Zugangswort mit einer 
gesonderten E-Mail unmittelbar vor der Versammlung, maximal drei Stunden davor, bekannt gegeben. 
Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt 
gegebene E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. Mitglieder, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, 
erhalten das Zugangswort per Post an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene Adresse. Ausrei- 
chend ist die ordnungsgemäße Absendung des Briefes zwei Tage vor der Mitgliederversammlung. 
Sämtliche Mitglieder sind verpflichtet, ihre Legitimationsdaten und das Zugangswort geheim zu halten 
und Dritten nicht zugänglich zu machen. 

Falls mindestens ein Fünftel der ordentlichen Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Beratungsge- 
genstände beantragt, muss der Vorstand innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Antrags eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 

Jedes Mitglied ist berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und sein Stimmrecht aus- 
zuüben. Durch schriftliche Vollmacht kann ein Mitglied sein Stimmrecht auf ein anderes Mitglied über- 
tragen. Vertreter der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) nehmen mit beratender Stimme teil. 

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden oder einer von der Mitgliederversammlung zu wäh- 
lenden Person zu leiten. 

Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Vorsitzenden und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

§ 7 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat unter anderem folgende Aufgaben: 

a) Entgegennahme der Tätigkeitsberichte des Vorstands
b) Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresabschlusses ggf. einschließlich Lagebericht
c) Genehmigung des Haushaltsplanes
d) Entlastung und Wahl des Vorstandes und der Geschäftsführung
e) Entlastung und Wahl von zwei ehrenamtlichen Rechnungsprüfern
f) Beschlussfassung über Satzungsänderungen
g) Erlass von Ordnungen, insbesondere Beitragsordnungen
h) Festsetzung von Beiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen
i) Wahl von Ausschüssen nach Bedarf
j) Wahl der Mitglieder in das Kuratorium auf Vorschlag des Vorstandes
k) Beschlüsse über den Ausschluss von Mitgliedern
l) Beschlüsse über die Auflösung des Vereins
m) Wahl des Abschlussprüfers

§ 8 Beschlussfähigkeit

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. 

Bei Wahlen und Beschlüssen entscheidet, wenn nichts anderes bestimmt ist, die einfache Stimmen- 
mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Beschlüsse über die Änderung der Satzung sowie die Auf- 
lösung des Vereins bedürfen einer Zustimmung von zwei Dritteln der gültig abgegebenen Stimmen. Im 
Falle der Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Beschlüsse der Mitglieder können auch außerhalb 
von Versammlungen in Textform gefasst werden. Für die Beschlussfassung gelten die vorstehenden 
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Mehrheitserfordernisse entsprechend. Die Stimmabgabefrist ist vom Vorstand festzulegen; sie muss 
mindestens zwei Wochen betragen. Die Stimmen sind gegenüber dem Vorstand oder einer von diesem 
benannten Empfangsstelle abzugeben. Der Vorstand stellt den Beschluss fest und gibt das Ergebnis in 
Textform den Mitgliedern bekannt. 

§ 9 Vorstand

Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. 

Der Vorstand besteht aus 
a) dem Vorsitzenden,
b) bis zu zwei stellvertretenden Vorsitzenden,
c) dem Schatzmeister und
d) bis zu 8 weiteren Mitgliedern.

Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Die Vorstandsmitglieder bleiben jedoch bis zur Neuwahl im Amt. 
Wiederwahl ist zulässig. 

Der Hauptgeschäftsführer nimmt beratend an den Sitzungen des Vorstandes teil, sofern dies nach dem 
Gegenstand der Tagesordnung angebracht erscheint. Sofern es Unstimmigkeiten über die Teilnahme 
des Hauptgeschäftsführers oder dessen Verbleib bei bestimmten Tagesordnungspunkten gibt, 
entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit über einen entsprechenden Antrag auf Verbleib oder 
Ausschließung. 

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

§ 10 Aufgaben des Vorstandes

Die Aufgabe des Vorstandes besteht insbesondere in der Leitung des Vereins im Rahmen der Satzung 
und nach Maßgabe der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der Vorstand ist für alle Angelegen- 
heiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch diese Satzung einem anderen Vereinsorgan zuge- 
wiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Aufstellung des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr sowie einer Finanzplanung;
b) Führen der Bücher, Erstellung des Jahresabschlusses und eines Tätigkeitsberichtes;
c) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der

Tagesordnung;
d) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;
e) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern;
f) Ein-/Besetzung von Arbeitsausschüssen;
g) Vorschläge an die Mitgliederversammlung betreffend der Vertreter des Vereins im Kuratorium;
h) Vorschläge an die Mitgliederversammlung über den Ausschluss von Mitgliedern;
i) Vorschläge an die Mitgliederversammlung zur Festsetzung der Semester- und Jahresbeiträge

nach § 4;
j) Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) nach Maßgabe des Ko- 

operationsvertrages;
k) Beauftragung des Abschlussprüfers.

Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte im Namen des Vorstandes nach innen und außen, leitet 
die Mitgliederversammlungen, die Sitzungen des Vorstandes und setzt deren Tagesordnung fest. Er 
kann als beratendes Mitglied allen Sitzungen der Ausschüsse beiwohnen, die zu besonderen Anlässen 
einberufen sind. 

Der Schatzmeister übernimmt die Kassenführung und die Führung der Bücher des Vereins, sei es 
unmittelbar oder mittelbar durch einen Angehörigen der rechts- oder steuerberatenden Berufe. Er ist für 
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die Erstellung des Haushaltsplans, der Finanzplanung und des Jahresabschlusses verantwortlich. 
Dabei wird er von der Geschäftsführung, insbesondere dem Hauptgeschäftsführer unterstützt. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist, 
darunter der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter. 

Die Vorstandssitzung erfolgt entweder in Präsenz oder virtuell (Onlineverfahren) in einem nur für 
Mitglieder mit ihren Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort zugänglichen Chat-Raum. 

Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die aktuelle Sitzung gültige Zugangswort mit einer 
gesonderten E-Mail unmittelbar vor der Sitzung, bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei die 
ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene E-Mail-Adresse 
des jeweiligen Mitglieds. Mitglieder, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, erhalten das Zugangswort 
per Post an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene Adresse. Ausreichend ist die ordnungsgemäße 
Absendung des Briefes zwei Tage vor der Vorstandssitzung. Sämtliche Mitglieder sind verpflichtet, ihre 
Legitimationsdaten und das Zugangswort geheim zu halten und Dritten nicht zugänglich zu machen. 

Über die Verhandlungen muss eine Niederschrift angefertigt werden, die vom Vorsitzenden bzw. bei 
dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

Beschlüsse des Vorstands können auch außerhalb von Versammlungen im Umlaufverfahren in Text- 
form gefasst werden. Für die Beschlussfassung gelten die vorstehenden Mehrheitserfordernisse ent- 
sprechend. Die Stimmabgabefrist ist vom Vorsitzenden festzulegen; sie muss mindestens zwei Wochen 
betragen. Die Stimmen sind gegenüber dem Vorsitzenden oder eine von diesem benannte Empfangs- 
stelle abzugeben. Der Vorsitzende stellt den Beschluss fest und gibt das Ergebnis in Textform den 
übrigen Vorstandsmitgliedern bekannt. 

§ 11 Aufgaben und Organisation der Geschäftsführung

Der Vorstand ernennt aus dem Kreis der Angehörigen der Geschäftsführung einen Hauptgeschäfts-
führer.  

Dem Hauptgeschäftsführer obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins nach Maßgabe 
der folgenden Regelungen. 

Dabei ist seine Entscheidungskompetenz begrenzt auf den Abschluss von Verträgen mit einem 
einmaligen Auftragsvolumen von 50.000 Euro. Bei der Eingehung von Dauerschuldverhältnissen ist seine 
Entscheidungskompetenz begrenzt auf eine jährliche Belastung des Vereins bis zu einem Betrag von 
5.000 Euro. Bei Anstellungsverhältnissen besteht die Berechtigung zum Abschluss von Arbeitsverträgen 
bis zu einer Höhe von 50.000 Euro bezogen auf das mit dem Arbeitnehmer vereinbarte Bruttogehalt. 
Gehaltsnebenkosten bleiben außen vor.  Erhöhungen der Vergütung bis zu einer Höhe von 10 % bezogen 
auf das Bruttogehalt können einmal jährlich mit den Mitarbeitern vereinbart werden. 

Die vorstehenden Grenzen definieren die laufende Verwaltung des Vereins.  Der Vorstand überprüft diese 
in regelmäßigen Abständen und wird ermächtigt, die Grenzen durch Beschluss an aktuelle Entwicklungen 
anzupassen. Über einen solchen Beschluss hat er die nächste stattfindende Mitgliederversammlung in 
Kenntnis zu setzen.  

Erforderlichenfalls können diese Fragen auch im Rahmen einer Geschäftsordnung geregelt werden, über 
die dann die Mitgliederversammlung beschließen muss. 

Der Hauptgeschäftsführer trifft in eigener Verantwortung Entscheidungen insbesondere zu den 
nachfolgenden Aufgaben der laufenden Verwaltung (§ 30 BGB):  

a) Gesamtleitung der Geschäfte des Vereins (Administration, Personal, Finanzen, Verträge)
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b) Liegenschaftsverwaltung/-planung (Standort, Außenstellen, Foren)
c) Infrastrukturverwaltung/-planung/-ausbau inkl. Ausstattung/Technik
d) Vorbereitungshandlungen für die Vereinsorganisation (Wahlen, Vorstand,

Mitgliederversammlung)
e) Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
f) Erarbeitung von Stellungsnahmen zu Grundsatzfragen des Vereins als Vorlagen an den

Vorstand und die Mitgliederversammlung
g) Technologietransfer
h) Verbindung zu Gemeinden, Landkreisen, Ministerien aus Sicht des Vereins
i) Organisation der Partnerunternehmen
j) Mitarbeit und Vertretung des Vereins in Gremien
k) Interessenvertretung des Vereins
l) Repräsentation des Vereins bei (politischen) Terminen/Veranstaltungen

Der Hauptgeschäftsführer ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Vereins. 

Im Verhinderungsfall wird der Hauptgeschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer vertreten, 
sofern ein solcher bestellt ist. Ist kein weiterer Geschäftsführer bestellt, vertritt der Vorsitzende des 
Vorstandes den Hauptgeschäftsführer.  

§ 12 Vertretungsbefugnis

Den geschäftsführenden Vorstand im Sinne des § 26 BGB bilden der Vorsitzende des Vorstands, 
dessen Stellvertreter und der Schatzmeister.   

Die Vertretung erfolgt durch jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes. 

Der Hauptgeschäftsführer ist berechtigt, den Verein in allen Angelegenheiten der laufenden Verwaltung 
alleine und nach außen vor Gericht zu vertreten (§ 30 BGB).  

§ 13 Kuratorium

Das Kuratorium „Duale Hochschulstudien – StudiumPlus“ hat die Aufgabe, das „Wissenschaftliche Zent- 
rum Duales Hochschulstudium (ZDH)“ bei seiner Entwicklung zu beraten und die Nutzung wissenschaft- 
licher und aus der betrieblichen Praxis gewonnener Erkenntnisse zu fördern. Die Technische Hoch- 
schule Mittelhessen (THM) und der Verein besetzen das Kuratorium. Aufgaben und Arbeitsweise des 
Kuratoriums sind in einer Geschäftsordnung zu regeln. 

§ 14 Jahresabschluss und Lagebericht

Der Vorstand, vertreten durch den Schatzmeister, hat für das abgelaufene Geschäftsjahr einen 
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) unter sinngemäßer Anwendung 
der handelsrechtlichen Vorschriften für alle Kaufleute (§§ 238 ff. HGB) sowie den ergänzenden 
Vorschriften für bestimmte Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufzustellen. Sollte nach den 
handelsrechtlichen Größenkriterien (§ 267 HGB) ein Lagebericht aufzustellen sein, so ist auch dieser 
durch den Vorstand aufzustellen. Mit den vorstehenden Aufgaben kann ein Angehöriger der rechts- 
oder steuerberatenden Berufe beauftragt werden. Der Hauptgeschäftsführer unterstützt den Vorstand, 
insbesondere den Schatzmeister bei diesen Aufgaben. 

Jahresabschluss und Lagebericht sind durch den von der Mitgliederversammlung gewählten und vom 
Vorstand bestellten Abschlussprüfer prüfen zu lassen. 

Jahresabschluss und Lagebericht sind unter sinngemäßer Anwendung der handelsrechtlichen Vor- 
schriften aufzustellen. Über die Ausübung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten sowie die Inan- 
spruchnahme von größenabhängigen Erleichterungen entscheidet der Vorstand. Die steuerlichen An- 
satz- und Bewertungsvorschriften sind - soweit sie unter sinngemäßer Anwendung der handelsrechtli- 
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chen Vorschriften zulässig sind - zu beachten. 

Die unter sinngemäßer Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellte Bilanz ist an die 
Ergebnisse steuerlicher Außenprüfungen - soweit sie handelsrechtlich zulässig wäre - anzupassen. Die 
Anpassung erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

§ 15 Rechnungsprüfung

Es sind jährlich zwei ehrenamtliche Rechnungsprüfer zu wählen. Zu Rechnungsprüfern können nur 
Personen gewählt werden, die nicht dem Vorstand angehören. 

Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Ordnungsmäßigkeit der Buch- und Kassenführung sowie 
die Wirtschaftlichkeit der Einnahmen und Ausgaben. 

Die Rechnungsprüfer haben der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht vorzulegen. Über Beanstan- 
dungen ist der Vorstand vorher zu informieren. 

§ 16 Auflösung des Vereins

Bei Auflösung des Vereins bleibt der geschäftsführende Vorstand als Liquidator im Amt. 

Im Falle der Auflösung des Vereins geht das nach der Liquidation verbleibende Vermögen auf die Tech- 
nische Hochschule Mittelhessen (THM) über, die es nach Möglichkeit für gemeinnützige Zwecke ver- 
wenden soll. 

§ 17 Salvatorische Klausel

Diese Satzung bleibt auch dann gültig, wenn einzelne Bestimmungen sich als ungültig erweisen sollten. 
Die betreffende Bestimmung ist dann so auszulegen, dass die mit ihr ursprünglich angestrebten wirt- 
schaftlichen und rechtlichen Zwecke soweit wie möglich erreicht werden. 
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Beitragsordnung des „CompetenceCenter Duale Hochschulstudien – StudiumPlus e. V.“ (CCD)

www.studiumplus.de/wp-content/uploads/2022/08/
StudiumPlus-Kooperationsvertrag_19_07_05.pdf

1. Mitgliedsbeiträge
Gemäß § 4 der Satzung sind von den Mitgliedern folgende Jahres-
beiträge zu erheben:

Juristische Personen
bis 250 Mitarbeiter: 100,00 Euro
251 bis 1.000 Mitarbeiter: 250,00 Euro
mehr als 1.000 Mitarbeiter: 500,00 Euro

Natürliche Personen
Natürliche Personen leisten einen Jahresbeitrag von 50,00 Euro.

In Sonderfällen kann der Vorstand abweichende Mitgliedsbeiträge 
festsetzen.

Ehrenmitglieder zahlen keine Mitgliedsbeiträge.

2. Studienbeiträge
Mitglieder, die Studierende im Rahmen der StudiumPlus-Studien-
gänge beschäftigen, zahlen einen Studienbeitrag pro Monat und
Studierenden zusätzlich zu dem unter 1. bezifferten Mitgliedsbeitrag:

a) für Bachelor-Studiengänge in Höhe von 270,00 Euro
b) für Master-Studiengänge in Höhe von 360,00 Euro

Die unter a) und b) genannten Beträge verstehen sich zuzüglich 
der gesetzlichen USt.

Scheidet ein Studierender vor Studienende aus dem StudiumPlus-
Studiengang aus, endet die Beitragspfl icht gegenüber dem CCD 
jeweils am Ende des Monats der wirksamen Kündigung. Gleiches 
gilt, wenn und soweit die Kooperationsvereinbarung zwischen 
dem CCD um dem Mitglied endet.
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„Als Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg freue ich mich sehr, dass wir mit dem 
StudiumPlus unseren jungen Nachwuchskräften die Möglichkeit bieten können, ein duales 
Studium heimatnah zu absolvieren. Die Unternehmen profitieren von einer praxisnahen 
und fundierten Ausbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nach ihrem 
Abschluss direkt voll im Betrieb einbringen können. Dies stärkt wiederum den Landkreis 
Limburg-Weilburg als Wirtschaftsstandort und bindet Fachkräfte an die Region.“

Michael Köberle 
Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg

„StudiumPlus ist ein innovatives duales Studienkonzept mit einer tollen Perspektive für 
junge Leute. Hochqualifizierte Fachkräfte sind für den Erfolg unserer Wirtschaftsregion 
sowie für die Zukunft der Verwaltungsbehörden von immenser Bedeutung. Ich bin stolz 
darauf, gemeinsam als Partner der Technischen Hochschule Mittelhessen duale Studie-
rende im Bachelor Softwaretechnologie für meine Behörde auszubilden. Durch die Qualifi-
zierung von Fachkräften und den Einsatz digitaler Prozesse soll die Behörde noch bürgernä-
her und serviceorientierter gestaltet werden.“

Dr. Christoph Ullrich 
Regierungspräsident des Regierungsbezirks Gießen

„StudiumPlus gibt unserer Stadt ihr unverwechselbares Profil. Das Duale Hochschulstu-
dium ist zugleich ein Ausdruck der Stärke der Region. Weit mehr als 900 Mitgliedsun-
ternehmen engagieren sich bereits für dieses Leuchtturmprojekt und übernehmen in 
besonderem Maße Verantwortung, um ihren künftigen Fach- und Führungskräften eine 
professionelle, eine persönliche und praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen. Ein Gewinn 
für die Studierenden, die einzelnen Unternehmen, aber auch unsere Kommunen!“

„StudiumPlus in Bad Vilbel stärkt den Wetteraukreis als Hochschulstandort und Bildungs-
region. Mit der praxisnahen und zugleich wissenschaftlichen Ausbildung ermöglicht Studi-
umPlus vielfältige Perspektiven für junge Menschen. Da sich die in Bad Vilbel angebotenen 
Studiengänge eng an den Zukunftsthemen orientieren, die die Unternehmen der Region 
beschäftigen, wird auch der Wirtschaftsstandort nachhaltig gefördert.“

Manfred Wagner 
Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar

Jan Weckler
Landrat des Wetteraukreises

STIMMEN DER REGION
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„StudiumPlus bietet eine hervorragende Möglichkeit, Nachwuchskräfte zu gewinnen, zu 
fördern und an die Region zu binden. Gerade im industriegeprägten Wirtschaftsbereich 
können wir damit die heimischen Unternehmen versorgen und dem Fachkräftemangel 
mit gut ausgebildeten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegnen.“

Wolfgang Schuster, 
Landrat des Lahn-Dill-Kreises

„Das Angebot von StudiumPlus ist aus vielerlei Hinsicht ein Gewinn für unsere Region. 
Es besteht nicht nur für die hier wohnenden Menschen die Möglichkeit, praxisnah zu stu-
dieren und beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere zu schaffen. Auch bietet 
es für die im Landkreis Marburg-Biedenkopf ansässigen Unternehmen die Möglichkeit, 
gut ausgebildete Fachkräfte an sich zu binden. StudiumPlus ist daher ein wichtiger Bau-
stein zur Stärkung der heimischen Wirtschaft.“

Jens Womelsdorf, 
Landrat des Landkreises Marburg-Biedenkopf

„Der StudiumPlus-Campus in Bad Hersfeld ist von großer Bedeutung für den Bildungs-
landkreis Hersfeld-Rotenburg. Durch das Studienangebot können wir jungen Bürge-
rinnen und Bürgern in der Region die Möglichkeit bieten, mit unseren heimischen 
Unternehmen mit dem Ziel akademischer Bildung zusammenzuarbeiten. Wir brauchen 
die Studierenden in unserem Landkreis – sie sind Teil unserer Zukunft. StudiumPlus 
stärkt demnach nicht nur den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Hersfeld-Roten-
burg, sondern steigert dazu noch die Attraktivität und Lebensqualität unseres ländlich 
geprägten Landkreises.“

Torsten Warnecke, 
Landrat des Landkreises Hersfeld-Rotenburg

„StudiumPlus hat sich seit den Anfängen 2010 in unserem Landkreis längst zu einem 
Erfolgsmodell entwickelt. Mit diesem dualen Studium können junge Menschen hier im 
ländlichen Raum praktisch vor der eigenen Haustür international anerkannte Hochschul-
abschlüsse erwerben. Waldeck-Frankenberg wird durch das Angebot weiter gestärkt, 
denn auch aus anderen Regionen kommen junge Menschen in den Landkreis, um 
StudiumPlus zu nutzen.“

Jürgen van der Horst, 
Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg
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UNSERE PARTNER UND FÖRDERER

Gemeinde DautphetalStadt Frankenberg

Gemeinde Breidenbach

Hessisches Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung

Hessisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst

Stadt Bad Hersfeld Stadt Bad Wildungen Stadt BiedenkopfStadt Bad Vilbel

Landkreis Waldeck-FrankenbergLandkreis Hersfeld-Rotenburg Landkreis Marburg-BiedenkopfWetteraukreis

Europäische Union

Stadt LimburgLandkreis Limburg-Weilburg
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KONTAKT STUDIUMPLUS

Technische Hochschule Mittelhessen – StudiumPlus

Campus Wetzlar
„A 1“ Charlotte-Bamberg-Str. 3
35578 Wetzlar
„A 15“ Spilburgstraße 6
35578 Wetzlar
Telefon +49 6441 2041-0
Telefax +49 6441 2041-299
info@studiumplus.de
www.studiumplus.de

facebook.com/thm.studiumplus  
instagram.com/thm.studiumplus

Campus Bad Hersfeld
Benno-Schilde-Platz 6
36251 Bad Hersfeld
Telefon +49 6621 794 32-0
Telefax +49 6621 794 32-441
info@studiumplus.de
www.studiumplus.de

Campus Bad Wildungen
Eichlerstraße 25
34537 Bad Wildungen
Telefon +49 5621 967 60-0
Telefax +49 5621 967 60-461
info@studiumplus.de
www.studiumplus.de

Forum Kirchhain-Stadtallendorf
Am Markt 3
35274 Kirchhain
Telefon +49 6422 4068-0
Telefax +49 6441 2041-299
info@studiumplus.de
www.studiumplus.de

Campus Biedenkopf
Hainstraße 103
35216 Biedenkopf
Telefon +49 6461 758 47-0
Telefax +49 6461 758 47-591
info@studiumplus.de
www.studiumplus.de

Campus Frankenberg
Bahnhofstraße 8 a
35066 Frankenberg (Eder)
Telefon +49 6451 408 96-0
Telefax +49 6451 408 96-541
info@studiumplus.de
www.studiumplus.de

Campus Bad Vilbel
Geb. K, 2. OG, Huizener Str. 60
61118 Bad Vilbel
Telefon +49 6101 349 63-0
Telefax +49 6101 349 63-489
info@studiumplus.de
www.studiumplus.de

Campus Limburg
Bahnhofsplatz 1 a
65549 Limburg a. d. Lahn
Telefon +49 6431 908 87-0
Telefax +49 6431 908 87-409
info@studiumplus.de
www.studiumplus.de

linkedin.com/company/thm-studiumplus




